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§ 14b W-SSWG 1969 Behördliche
Befugnisse

 W-SSWG 1969 - Wiener Starkstromwegegesetz 1969

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Soweit es zur Vollziehung der Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Verordnungen unbedingt erforderlich ist, sind die Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften zuständigen Behörde

sowie die von dieser Behörde herangezogenen Sachverständigen berechtigt – auch ohne vorhergehende Ankündigung

– die den Betrieb einer elektrischen Leitungsanlage für Starkstrom betre5enden Grundstücke und Gebäude zu

betreten und zu besichtigen und Kontrollen des Bestandes vorzunehmen. Die Betreiberin oder der Betreiber oder in

ihrer oder seiner Abwesenheit deren oder dessen Stellvertreterin oder deren oder dessen Stellvertreter sind

spätestens beim Betreten der Grundstücke oder Gebäude zu verständigen.

(2) Soweit dies zur Vollziehung der Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Verordnungen unbedingt erforderlich ist, hat die Betreiberin oder der Betreiber oder in ihrer oder seiner Abwesenheit

deren oder dessen Stellvertreterin oder deren oder dessen Stellvertreter, die Betriebsleiterin oder den Betriebsleiter,

die Eigentümerin oder den Eigentümer der Anlage oder die Person, die den Betrieb tatsächlich vornimmt, den in Abs. 1

genannten Organen und den von dieser Behörde herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die

Besichtigung der den Betrieb der elektrischen Leitungsanlage betre5enden Grundstücke und Gebäude zu

ermöglichen. Den Organen der Behörde und den von der Behörde herangezogenen Sachverständigen sind die

notwendigen Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen die mit dem Betrieb der elektrischen Leitungsanlage nach

diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(3) Die Organe der Behörde und die herangezogenen Sachverständigen haben bei den Amtshandlungen gemäß Abs. 1

und Abs. 2 jeden nicht unbedingt erforderlichen Eingri5 in die Rechte der Betreiberin oder des Betreibers und in die

Rechte Dritter zu vermeiden.
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